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Seite 21, Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b (gleichzeitig Löschung der zugehörigen Fußnoten): 

Statt: 

"b) den Mitgliedern der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) oder Ländern oder 

Gebieten, die im Anhang der Verordnung (EU) Nr. XX/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates über die Einführung eines europäischen Nachbarschaftsinstruments1  

aufgeführt sind, die sämtliche folgenden Kriterien erfüllen: 

i) Sie verfügen über gute wissenschaftliche, technologische und innovatorische 

Kapazitäten, 

ii) sie verfügen über umfangreiche Erfahrungen mit der Teilnahme an Forschungs- und 

Innovationsprogrammen der Union, 

iii) sie gehen mit den Rechten des geistigen Eigentums fair und angemessen um;" 

muss es heißen: 

"b) den Mitgliedern der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) oder Ländern oder 

Gebieten, die Gegenstand der Europäischen Nachbarschaftspolitik sind, die sämtliche 

folgenden Kriterien erfüllen: 

i) Sie verfügen über gute wissenschaftliche, technologische und innovatorische 

Kapazitäten, 

ii) sie verfügen über umfangreiche Erfahrungen mit der Teilnahme an Forschungs- und 

Innovationsprogrammen der Union, 

iii) sie gehen mit den Rechten des geistigen Eigentums fair und angemessen um;" 

 

                                                 
1 ABl. L … vom …, S. . 
 ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung aus Dokument mit der interinstitutionellen 

Nummer 2011/0405 (COD)] und in der zugehörigen Fußnote Nummer, Datum und 
Amtsblattfundstelle der Verordnung einfügen. 




